
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen 
 

 

I. Geltungsbereich  

1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von 

Konferenz-, Bankett- und sonstigen Veranstaltungsräumen des Hotels zur Durchführung von 

Veranstaltungen wie Bankette, Seminare, Tagungen, Ausstellungen, Messen etc. sowie für 

alle damit zusammenhängenden weiteren Lieferungen und Leistungen des Hotels. 

 

2) Als Veranstalter gilt, wer als Auftraggeber gegenüber dem Hotel auftritt; ist diese 

Person nicht gleichzeitig der tatsächliche Veranstalter, so haften der Veranstalter und die als 

bevollmächtigte auftretende Person als Gesamtschuldner.  

 

3) Die Überlassung, insbesondere die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen 

Räume oder eines sonstigen Mietgegenstandes sowie deren Nutzung zu 

Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen bedürfen der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung des Hotels. Im Falle der Zustimmung des Hotels ist der 

Veranstalter verpflichtet, im Vertrag bzw. in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

enthaltene allgemeine Pflichten etwaigen Dritten aufzuerlegen, denen er die Räume überlässt, 

und dies Dritte auf im Rahmen eines Mietverhältnisses allgemein bestehende 

Sorgfaltspflichten, insbesondere zur schonenden Behandlung der Mietsache, hinzuweisen. 

 

4) Geschäftsbedingungen des Bestellers oder Veranstalters finden nur Anwendung, wenn 

diese vorher schriftlich vereinbart wurden. 

 

5) Veröffentlichungen jeder Art, in denen auf den Veranstaltungsort hingewiesen wird, 

sind dem Hotel rechtzeitig vorher zur Kenntnisnahme zu übersenden. Sie bedürfen der 

vorherigen schriftlichen Genehmigung durch das Hotel. 

 

II. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 

1) Das Hotel ist verpflichtet, die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

 

2) Der Veranstalter ist verpflichtet, die für die vereinbarten und sonstigen in Anspruch 

genommenen Lieferungen und Leistungen, die vom Hotel üblicherweise verlangten Preise zu 

zahlen. Dies gilt auch für Lieferungen und Leistungen (einschließlich Nebenleistungen wie 

Verzehr, Telefonate usw.) an Dritte.  



 
 
 

3) Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Sollte 

sich der auf die vertraglichen Leistungen jeweils anzuwendende Umsatzsteuersatz nach 

Vertragsschluss erhöhen oder reduzieren, so werden die Preise entsprechend angepasst. 

Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Beginn der Veranstaltung ein 

Jahr und erhöht sich der vom Hotel allgemein für die vertragsgegenständlichen Leistungen 

berechnete Preis, so kann der vertraglich vereinbarte Preis angemessen, höchstens jedoch um 

5 % erhöht werden. 

 
4) Das Hotel ist berechtigt, die Preise zu erhöhen, wenn kommunale Abgaben (Citysteuer, 

Kulturförderabgabe, Kurtaxe, etc.) auf die Durchführung von Veranstaltungen erhoben 

werden. Die Preiserhöhung ist begrenzt auf die Kosten der oben angegebenen Abgaben. 

 

5) Ist eine Tagungspauschale festgelegt, versteht sich diese pro Veranstaltungstag und 

Teilnehmer, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

 

6) Das Hotel ist berechtigt, eine Vorauszahlung in Höhe von 100 % der geschätzten 

Gesamtkosten der Veranstaltung inklusive aller Raummieten, Speise-, Getränke- und ggf. 

Hotelzimmerkosten geltend zu machen. Etwaige andere Regelungen bedürfen einer 

gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Rechnungen des Hotels sind – soweit nicht 

ausdrücklich andere Zahlungsbedingungen vereinbart sind – mit dem Zugang der Rechnung 

sofort, ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. Das Hotel ist berechtigt, aufgelaufene 

Forderungen jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlungen zu verlangen. Bei 

Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, Verzugszinsen bei Unternehmen in Höhe von 10 % 

und bei Verbrauchern in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verlangen. Dem Hotel 

bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.  

 

7) Der Veranstalter kann gegenüber Forderungen des Hotels nur mit unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen bzw. insoweit ein 

Zurückbehaltungsrecht ausüben. 

 

 

III. Rücktritt des Hotels  

1) Wird eine vereinbarte Vorauszahlung nicht fristgemäß geleistet, so ist das Hotel 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Darüber hinaus kann das Hotel Schadenersatz wegen 

Nichterfüllung verlangen.  

 



 
 
 

2) Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 

zurückzutreten, beispielsweise falls: 

 

 Höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände, die die Erfüllung 

des Vertrages unmöglich machen oder für das Hotel unzumutbar erschweren; 

 Veranstaltungsräume unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, 

z.B. zur Person des Veranstalters oder zum Zweck der Anmietung, bestellt wurden; 

 das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme der 

Lieferungen und Leistungen des Hotels den reibungslosen Geschäftsbetrieb oder die 

Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass 

dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 

 ein Verstoß gegen I. 3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorliegt; 

 das Hotel geschlossen wird; 

 der Kunde die Vermögensauskunft nach § 802c ZPO abgegeben hat;  

 ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet wird. 

 

3) Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels hat der Veranstalter keinen Anspruch auf 

Schadenersatz. 

 

 

IV. Rücktritt des Veranstalters (Abbestellung, Stornierung) 

1) Zum kostenfreien Rücktritt ist der Veranstalter nur berechtigt, wenn dies schriftlich 

vereinbart ist. Andernfalls ist das Hotel bei einer Stornierung berechtigt, für die 

Veranstaltungsräume 90 % der Raummiete und der Bereitstellungskosten in Rechnung zu 

stellen, sofern eine Weitervermietung nicht möglich ist.  

 

2) Soweit Speisen- und Getränkeumsätze vereinbart sind, werden diese bei Stornierungen 

anteilig wie folgt in Rechnung gestellt: 

 

Tritt der Veranstalter bis 3 Monate vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das Hotel 

berechtigt, 30 % des vereinbarten Speisen- und Getränkeumsatzes in Rechnung zu stellen. 

 

Tritt der Veranstalter 3 bis 2 Monate vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das Hotel 

berechtigt, 40 % des vereinbarten Speisen- und Getränkeumsatzes in Rechnung zu stellen.  

 



 
 
 

Tritt der Veranstalter 2 bis 1 Monat vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das Hotel 

berechtigt, 50 % des vereinbarten Speisen- und Getränkeumsatzes in Rechnung zu stellen.  

 

Tritt der Veranstalter bis 5 Werktage vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das Hotel 

berechtigt, 70 % des vereinbarten Speisen- und Getränkeumsatzes in Rechnung zu stellen.  

 

Tritt der Veranstalter weniger als 5 Werktage vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das 

Hotel berechtigt, 80 % des vereinbarten Speisen- und Getränkeumsatzes in Rechnung zu 

stellen.  

 

War für das Menü oder Büffet noch kein Preis vereinbart, wird das preiswerteste 3-Gang-

Menü oder Büffet des jeweils gültigen Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt. Ersparte 

Aufwendungen sind damit abgegolten. Der Veranstalter bleibt stets der Nachweis eines 

niedrigeren, dem Hotel die eines höheren Schadens vorbehalten.  

 

3) Soweit Tagungspauschalpreise vereinbart sind, werden diese bei Stornierungen anteilig 

wie folgt in Rechnung gestellt:  

 

 Tritt der Veranstalter bis 3 Monate vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das Hotel 

berechtigt, 30 % des vereinbarten Tagungspauschalpreises in Rechnung zu stellen.  

 

 Tritt der Veranstalter 3 bis 2 Monate vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das Hotel 

berechtigt, 40 % des vereinbarten Tagungspauschalpreises in Rechnung zu stellen.  

 

 Tritt der Veranstalter 2 bis 1 Monate vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das Hotel 

berechtigt, 50 % des vereinbarten Tagungspauschalpreises in Rechnung zu stellen.  

 

 Tritt der Veranstalter 1 Monat bis 5 Werktage vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist 

das Hotel berechtigt, 70 % des vereinbarten Tagungspauschalpreises in Rechnung zu 

stellen.  

 

 Tritt der Veranstalter weniger als 5 Werktage bis vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist 

das Hotel berechtigt, 80 % des vereinbarten Tagungspauschalpreises in Rechnung zu 

stellen.  

 



 
 
 

4) Die Zahlungsverpflichtungen des Veranstalters nach Ziff. IV 1) bis IV 3) entstehen 

nicht, wenn der Rücktritt des Veranstalters aus einem Grund erfolgt, den das Hotel vertreten 

hat.  

 

 

V. Teilnehmerzahl, Änderungen der Teilnehmerzahl und Änderungen der 

Veranstaltungszeit  

1)  Eine Änderung der vom Besteller oder Veranstalter angemeldeten Teilnehmerzahl um 

mehr als 5 % muss spätestens 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei der 

Veranstaltungsabteilung des Hotels schriftlich eingehen, um vom Hotel bei der Abrechnung 

anerkannt zu werden. Bei darüber hinausgehenden Abweichungen wird die ursprünglich 

gemeldete Teilnehmerzahl abzüglich 5 % zugrunde gelegt.  

 

2)  Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl von mehr als 5 % bedarf der schriftlichen 

Zustimmung des Hotels. Im Falle einer Erhöhung wird bei der Abrechnung die tatsächliche 

Teilnehmerzahl zugrunde gelegt.  

 

3)  Bei einer Abweichung der Teilnehmerzahl um mehr als 10 % ist das Hotel berechtigt, 

die vereinbarten Räume zu tauschen, sofern die Größe der neuen Räume für die zuletzt 

mitgeteilte Teilnehmerzahl angemessen ist und die Räume vergleichbar ausgestattet sind.  

 

4) Verschieben sich ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Hotels die vereinbarten 

Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstaltung, so kann das Hotel zusätzliche Kosten für die 

Leistungsbereitschaft gem. § 315 BGB in Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft ein 

Verschulden an der Verschiebung der Zeiten.  

 

Bei Veranstaltungen, die über Mitternacht vorausgehen, kann das Hotel pro gebuchter 

Servicekraft und je angefangener Stunde 50,00 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in 

Rechnung stellen. Der Veranstalter haftet gegenüber dem Hotel für sämtliche zusätzliche 

Leistungen an die Veranstaltungsteilnehmer oder gegenüber Dritten im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung.  

 

5) Ausstellungen im Foyer und in der Lobby sind nicht erlaubt. Das Platzieren von 

Werbematerial bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels.  

 

 



 
 
 

VI. Mitbringen von Speisen und Getränken  

Speisen und Getränke zu Veranstaltungen stellt ausschließlich das Hotel. Ausnahmen 

bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. In diesen Fällen wird ein Betrag zur Deckung der 

Gemeinkosten („Korkgeld“) berechnet. Der Veranstalter trägt die volle Haftung für die 

gesundheitliche Unbedenklichkeit der mitgebrachten Speisen und Getränke und stellt das 

Hotel insoweit von jeder Inanspruchnahme durch Dritte frei.  

 

 

VII. Technische Einrichtungen und Anschlüsse 

1) Soweit das Hotel für den Veranstalter auf dessen Veranlassung technische und sonstige 

Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und für Rechnung 

des Veranstalters. Der Veranstalter haftet für die pflegliche Behandlung und die 

ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus Überlassung 

dieser Einrichtungen frei.  

 

2) Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Veranstalters oder der von ihm 

beauftragten Dritten unter Nutzung des Stromnetzes des Hotels bedarf dessen vorheriger 

schriftlicher Zustimmung. Durch die Verwendung dieser Geräte auftretende Störungen oder 

Beschädigungen an den technischen Anlagen des Hotels gehen zu Lasten des Veranstalters, 

soweit das Hotel diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung entstehenden 

Stromkosten darf das Hotel pauschal erfassen und berechnen.  

 

3) Der Veranstalter ist nur mit Zustimmung des Hotels berechtigt, eigene Telefon-, 

Telefax- und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür kann das Hotel eine 

Anschlussgebühr verlangen.  

 
4) Zum Schutz und zur störungsfreien Durchführung paralleler Veranstaltungen 

verpflichtet sich der Kunde, für den Einsatz kabelloser Mikrofone oder anderer Sende- und 

Empfangseinrichtungen die notwendigen Frequenzen bei der Abteilung 

Veranstaltungstechnik des Hotels unter Angabe der Anzahl der Sende- und 

Empfangseinrichtungen und der gewünschten Frequenzen zu beantragen. 

 

5) Ein Rechtsanspruch auf die Benutzung dieser Frequenzen auf dem Gelände des Hotels 

besteht nicht. 

 



 
 
 

6) Sollten sich Überschneidungen mit bereits von anderen Mietern benutzten Frequenzen 

ergeben, werden dem Kunden konkrete Frequenzen zugeteilt. Der Kunde erkennt diese 

Zuteilung an und verpflichtet sich, ausschließlich die ihm zugeteilten Frequenzen zu 

benutzen. Bei Verstoß gegen diese Verpflichtung haftet er für alle daraus entstehenden 

Schäden und Folgeschäden in voller Höhe. 

 

7) Das Hotel gestattet eine maximale Lautstärke von 80 dB. Bei Überschreiten dieser 

Maximallautstärke behält sich das Hotel das Recht vor, die Veranstaltung jederzeit zu 

beenden. Ausnahmen werden nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung seitens des 

Hotels gewährt.  

 

 

VIII. Mängel, Haftung, Verjährung 

1) Sollten an den Lieferungen oder Leistungen des Hotels Mängel auftreten bzw. die 

Leistungen gestört werden, hat der Veranstalter dies nach Feststellung unverzüglich zu rügen, 

damit das Hotel die Möglichkeit erhält, schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen bzw. die 

Vertragsgemäßheit der Lieferungen und Leistungen herzustellen. Soweit dies wegen der 

Natur des Mangels/ der Störung oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder 

dem Veranstalter nicht zuzumuten ist, müssen Mängelrügen in jedem Fall spätestens 

anlässlich der Rückgabe der Räume an das Hotel erhoben werden. Der Veranstalter ist 

verpflichtet, einen ihm entstehenden Schaden möglichst gering zu halten. 

 

2) Im Übrigen ist die Haftung des Hotels im nicht leistungstypischen Bereich auf 

Leistungsmängel beschränkt, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Hotels beruhen. 

Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche wegen zugesicherter Eigenschaften und 

Verschuldens bei Vertragsschluss. 

 

3) Ansprüche des Kunden wegen Nicht- oder Schlechterfüllung oder aus Gründen einer 

sonstigen Haftung des Hotels verjähren – vorbehaltlich einer etwaigen kürzeren gesetzlichen 

Verjährungsfrist – spätestens in sechs Monaten, gerechnet ab dem laut Vertrag über die 

Anmietung von Veranstaltungsräumen vereinbarten Tag des Endes der Veranstaltung. 

 

 

 



 
 
 

IX. Verlust oder Beschädigung von mitgebrachten Sachen des Veranstalters, 

dessen    Gästen, Besuchern, etc. 

1) Mitgeführte Ausstellungsgegenstände oder persönliche Sachen des Veranstalters, 

dessen Besucher, Gäste, Mitarbeiter, etc. befinden sich auf Gefahr des Veranstalters im Hotel 

bzw. den Veranstaltungsräumen. Das Hotel übernimmt keine Bewachungs- oder 

Aufbewahrungspflicht. Das Hotel übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung der 

mitgeführten Gegenstände keine Haftung, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die 

Versicherung mitgebrachter Gegenstände obliegt dem Veranstalter.  

 

2) Ansonsten haftet das Hotel, außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, nur 

bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf die jeweiligen 

Deckungssummen der Betriebshaftpflichtversicherung.  

 

3) Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den feuerpolizeilichen Anforderungen zu 

entsprechen. Das Hotel ist berechtigt, hierfür einen behördlichen Nachweis zu verlangen. 

Wegen der möglichen Beschädigungen sind die Aufstellung und Anbringung von 

Gegenständen an Wänden und Decken nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 

Hotels zulässig. 

 

4) Sämtliche vom Veranstalter oder Teilnehmern der Veranstaltung mitgebrachten 

Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sowie deren Verpackung sind vom Veranstalter 

nach dem Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. Kommt der Veranstalter seiner 

Entsorgungspflicht nicht unverzüglich nach, ist das Hotel berechtigt die Entfernung und 

Lagerung zu Lasten des Veranstalters vorzunehmen. Verbleiben Gegenstände im 

Veranstaltungsraum, kann das Hotel für die Dauer des Verbleibs die vereinbarte Raummiete 

berechnen. Dem Veranstalter bleibt der Nachweis eines niedrigeren, dem Hotel eines höheren 

Schadens vorbehalten.  

 
5) Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf einem Hotelparkplatz, 

auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag 

zustande. Eine Überwachungspflicht seitens des Hotels besteht nicht. Bei Abhandenkommen 

oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter Fahrzeuge oder für 

den Inhalt haftet das Hotel nicht. Etwaige Schäden sind dem Hotel unverzüglich anzuzeigen. 

 

 

 



 
 
 

X. Haftung und sonstige Pflichten des Veranstalters 

1) Der Veranstalter haftet für alle Schäden am Gebäude des Hotels und dessen 

Einrichtung, die durch den Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer, Besucher der 

Veranstaltung, Mitarbeiter des Veranstalters oder seinem Bereich zuzuordnende sonstige 

Dritte verursacht werden. Das Hotel kann vom Veranstalter zur Absicherung des 

Haftungsrisikos die Stellung angemessener Sicherheiten (z. B. Versicherungen, Kautionen, 

Bürgschaften etc.) verlangen.  

 

2) Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass jeglicher Abfall entsprechend der 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen über Trennung und sonstige Behandlung 

vorschriftsmäßiger Entsorgung sowie einer damit evtl. verbundenen besonderen Reinigung 

der Räume dem Veranstalter in Rechnung zu stellen. 

 

3) Der Einsatz externer Sicherheitsdienste bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 

des Hotels. 

 

4) Werden bei Veranstaltungen Rechte Dritter (Urheberrechte, etc.) berührt, so ist der 

Veranstalter verpflichtet, vor Durchführung der Veranstaltung entsprechende Genehmigungen 

auf eigene Kosten einzuholen und anfallende Gebühren (GEMA-Gebühren, etc.) direkt zu 

entrichten. Sollten dennoch Gebühren oder Schadensersatzansprüche aus den genannten 

Gründen gegenüber dem Hotel geltend gemacht werden, so stellt der Veranstalter das Hotel 

von derartigen Gebühren oder Schadensersatzansprüchen frei.  

 

5) Fotografische Aufnahmen zu gewerblichen Zwecken dürfen im Hotel nur mit dessen 

vorheriger schriftlicher Zustimmung durchgeführt werden.  

 

6) Zeitungsanzeigen mit Hinweis auf die Veranstaltungen im Hotel bedürfen ebenfalls der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels.  

 
 

XI. Schlussbestimmungen 

1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags über die Anmietung von 

Veranstaltungsräumen oder dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

 

2) Erfüllungs- und Zahlungsort ist Berlin. 



 
 
 

3) Ausschließlicher Gerichtsstand auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten ist das 

Gericht des in Ziff. XI. 2) genannten Erfüllungsortes. Dessen Zuständigkeit wird hiermit in 

jedem Fall auch im Verhältnis zu denjenigen Veranstaltern vereinbart, die die 

Voraussetzungen des Paragraphen 38 Abs. 1 ZPO erfüllen und/ oder die keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland haben (wobei das Hotel bei letzteren nach seiner Wahl aber auch 

berechtigt ist, Klage im allgemeinen Gerichtsstand des Veranstalters im Ausland zu erheben). 

 

4) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des 

Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.  

 

5) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages über die Anmietung von 

Veranstaltungsräumen und/ oder dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 

so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten 

die gesetzlichen Vorschriften.  

 
 
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 
PARKGARAGEN 

Moonday Chausseestrasse GmbH 
 
 
I. Mietvertrag 
Mit der Annahme des Parkscheines und/oder mit Einfahren in die Parkgarage kommt 

zwischen dem Parkgaragenbetreiber und dem Mieter ein Mietvertrag über einen Einstellplatz 

für ein Kraftfahrzeug zu den folgenden Bedingungen zustande: 

 

Weder Bewachung noch Verwahrung sind Gegenstand dieses Vertrages. Der 

Parkgaragenbetreiber übernimmt keine Obhut oder besondere Fürsorgepflichten für die vom 

Mieter eingebrachten Sachen. Der Vertrag endet mit der Ausfahrt. 

 

II. Benutzungsbestimmungen für die Tiefgarage 
1. Der Mieter ist zur Einhaltung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt verpflichtet, 

insbesondere zur strikten Beachtung der zur Regelung des Verkehrs und des Parkens 

angebrachten Zeichen und Hinweise sowie der Sicherheitsvorschriften. Anweisungen des 

Parkgaragenbetreibers oder seines Personals, die der Sicherheit dienen oder das Hausrecht 



 
 
 

betreffen, sind stets unverzüglich Folge zu leisten. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der 

StVO entsprechend. 

 

Kraftfahrzeuge dürfen nur innerhalb der markierten Stellplätze abgestellt werden, jedoch nicht 

auf den Stellplätzen, die durch Hinweisschilder für Dauernutzer reserviert sind. Der 

Parkgaragenbetreiber ist berechtigt, außerhalb dieser Flächen, insbesondere auf den 

Verkehrsflächen geparkte Kraftfahrzeuge kostenpflichtig zu entfernen. 

 

Der Parkgaragenbetreiber ist ebenfalls berechtigt, das Kraftfahrzeug des Mieters im Falle 

einer dringenden Gefahr aus der Parkgarage zu entfernen. 

 

Jedem Mieter wird empfohlen, sein Kraftfahrzeug nach Verlassen stets sorgfältig zu 

verschließen sowie keine Wertgegenstände zurückzulassen. 

 

2.Die Öffnungszeiten sind den entsprechenden Aushängen zu entnehmen. 

 

 

III. Sicherheits- und Ordnungsvorschriften 
1. In der Parkgarage darf nur im Schritttempo gefahren werden. 

 

2. In der Parkgarage ist nicht gestattet: 

 

a) das Rauchen und die Verwendung von Feuer; 

b) die Lagerung von Sachen jeglicher Art (insbesondere von Reifen, Fahrrädern 

usw.), von Betriebsstoffen und feuergefährlichen Gegenständen sowie leeren 

Betriebsstoffbehältern; 

c) das Betanken von Kraftfahrzeugen; 

d) das Ausprobieren oder Laufen lassen der Motoren im Stand; 

e) das Abstellen von Kraftfahrzeugen mit undichtem Tank oder Motor; 

f) das Einbringen von Kraftfahrzeugen mit Flüssiggasbehältern sowie anderer 

vergleichbarer Gefahrstoffe (ist ggf. entsprechend der jeweils gültigen 

Länderverordnung zu streichen); 

g) der Aufenthalt über die Zeit des reinen Abstell- und Abholvorganges hinaus; 

h) der Aufenthalt unberechtigter Personen (u. a. Skateboarder, Sprayer, Inline-

Skater). 

 



 
 
 

3. In der Parkgarage ist es untersagt, Kraftfahrzeuge zu reparieren, zu waschen, innen zu 

reinigen, Kühlwasser, Betriebsstoffe oder Öl abzulassen, Abfälle zurückzulassen sowie 

Verunreinigungen jeglicher Art zu verursachen. 

 

4. Das Verteilen von Werbematerial ist in der Parkgarage verboten. Zuwiderhandlungen 

werden zivilrechtlich (z. B. Beseitigungskosten) und strafrechtlich verfolgt. 

 

 

IV. Mietpreis/Einstelldauer 
1. Der Mietpreis bemisst sich nach der aushängenden, jeweils gültigen Liste für Entgelte. 

 

2. Das Kraftfahrzeug kann nur während der Öffnungszeiten gegen Vorlage des 

Parkscheines und Bezahlung des Entgelts abgeholt werden. Soweit der Mieter sein 

Kraftfahrzeug außerhalb dieser Öffnungszeiten aus der Parkgarage ausfahren will, ist er dem 

Parkgaragenbetreiber unbeschadet weiterer Ansprüche zum Ersatz der durch diese 

Sonderöffnungsmaßnahme entstehenden Kosten (Zeitaufwand, Kilometergeld etc.) 

verpflichtet. Diese Kosten sind sofort bei der Abholung des Kraftfahrzeuges zur Zahlung 

fällig und zahlbar.  

 

3. Die Höchsteinstelldauer beträgt vier Wochen, sofern nicht im Einzelfall eine schriftliche 

Sondervereinbarung getroffen wird. 

 

4. Nach Ablauf der Höchsteinstelldauer ist der Parkgaragenbetreiber berechtigt, das 

Kraftfahrzeug auf Kosten des Mieters aus der Parkgarage entfernen zu lassen, sofern zuvor 

eine schriftliche Benachrichtigung des Mieters und/oder Kraftfahrzeughalters unter 

Fristsetzung von zwei Wochen erfolgt und ergebnislos geblieben ist oder der Wert des 

Kraftfahrzeugs die fällige Miete offensichtlich nicht übersteigt. Dem Parkgaragenbetreiber 

steht bis zur Entfernung des Kraftfahrzeuges ein der Liste für Entgelte entsprechendes Entgelt 

zu.  

 

5. Bei Verlust des Parkscheines wird mindestens ein Entgelt in Höhe eines Tagessatzes 

fällig, es sei denn, der Mieter weist eine kürzere oder der Parkgaragenbetreiber eine längere 

Parkzeit nach. Der Parkgaragenbetreiber darf die Berechtigung zur Abholung und Benutzung 

des Kraftfahrzeuges nachprüfen. Der Nachweis wird u. a. durch die Vorlage des Parkscheines 

geführt, der Mieter kann einen anderen Nachweis erbringen.  

 



 
 
 

6. Sofern der Mieter sein Kraftfahrzeug nicht ordnungsgemäß, d. h. auf nicht als Stellplatz 

ausgewiesenen Flächen oder auf einem Dauerstellplatz abgestellt hat und offensichtlich nicht 

sofort diesen Zustand wieder beenden will, ist der Parkgaragenbetreiber - unbeschadet 

weiterer Schadensersatzansprüche oder Maßnahmen nach den Einstellbedingungen - 

berechtigt, das Kraftfahrzeug abschleppen zu lassen. Für deren Entfernung wird eine 

Pauschale erhoben. Der Mieter kann nachweisen, dass Kosten in dieser Höhe nicht entstanden 

oder wesentlich geringer sind als die Pauschale. 

 

7. Benutzt der Mieter mit seinem Kraftfahrzeug mehr als einen Stellplatz, ist der 

Parkgaragenbetreiber berechtigt, den jeweils vollen Mietzins für die tatsächlich benutzte 

Anzahl von Stellplätzen zu erheben.  

 

V. Haftung des Parkgaragenbetreibers 
Der Parkgaragenbetreiber haftet nur für Schäden, die nachweislich von ihm bzw. von seinen 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder groß fahrlässig verursacht wurden. Diese 

Haftungsbegrenzung gilt nicht für den leistungstypischen Bereich. Der Mieter ist verpflichtet, 

derartige Schäden unverzüglich dem Parkgaragenbetreiber schriftlich bekanntzugeben. 

Schäden sollten vor dem Verlassen der Parkgarage beim Personal des Parkgaragenbetreibers 

angezeigt werden. Der Parkgaragenbetreiber schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die 

durch andere Mieter oder sonstige Dritte verursacht werden. Dies gilt insbesondere für 

Beschädigung, Vernichtung oder Diebstahl des eingestellten Kraftfahrzeuges oder 

beweglicher/eingebauter Gegenstände aus dem Kraftfahrzeug (z. B. Autoradio, Autotelefon, 

Mobilfunktelefon, persönliche Wertgegenstände, Computer, Fotoausrüstung, Sportausrüstung 

und ähnliches) oder auf bzw. an dem Kraftfahrzeug befestigter Sachen. 

 

 

VI. Haftung des Mieters 
Der Mieter haftet für durch ihn selbst oder durch seine Erfüllungsgehilfen, seine Beauftragten 

oder seine Begleitpersonen dem Parkgaragenbetreiber schuldhaft zugefügten Schäden. Er ist 

verpflichtet, solche Schäden unaufgefordert vor Verlassen der Parkgarage dem 

Parkgaragenbetreiber zu melden, u. a. haftet der Mieter bei Verunreinigungen der Parkgarage 

gemäß 3.3 und 3.4 für die Reinigungskosten. 

 

 



 
 
 

VII. Pfandrecht/Zurückbehaltungsrecht/Verwertung 
1. Dem Parkgaragenbetreiber steht wegen seiner Forderungen aus einem 

Dauermietverhältnis ein Zurückbehaltungsrecht und ein gesetzliches Pfandrecht an dem 

eingestellten Kraftfahrzeug des Mieters zu. 

 

2. Der Parkgaragenbetreiber ist, nach erfolgloser Aufforderung des 

Mieters/Kraftfahrzeughalters, auch berechtigt, Kraftfahrzeuge oder Anhänger ohne amtliches 

Kennzeichen nach Ablauf der Höchsteinstellungsdauer zu veräußern oder zu versteigern. Dies 

gilt auch, wenn der Mieter/Kraftfahrzeughalter nach Ergreifen zumutbarer Maßnahmen nicht 

zu ermitteln ist. Sofern der Mieter/Kraftfahrzeughalter dem Parkgaragenbetreiber bekannt ist, 

wird er eine Woche vor der Verwertung des Kraftfahrzeuges hiervon benachrichtigt. Dem 

Mieter/Kraftfahrzeughalter wird der Erlös abzüglich der entstandenen Kosten und des bis zum 

Zeitpunkt des Entfernens des Kraftfahrzeuges angefallenen Mietzinses zur Verfügung gestellt. 

Macht der Mieter/Kraftfahrzeughalter seinen Anspruch auf den Erlös nicht innerhalb eines 

Jahres nach Verkauf oder Versteigerung geltend, fällt der Erlös dem Parkgaragenbetreiber zu. 

 
 

3. Unbeschadet den Rechten 7.1 und 7.2 dieses Vertrages haftet der Mieter/Fahrzeughalter 

dem Parkgaragenbetreiber für alle entstandenen Kosten. 

 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE BENUTZUNG DES SPA-BEREICHES 

 
 
I. Allgemeines 
1. Der SPA-Bereich des Hotels umfasst den Bereich Hamam, die Sauna, das 

Schwimmbad, das Dampfbad, die Massageräume und den Fitnessbereich. Die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des SPA-Bereiches sind für alle Gäste, Besucher und sonstigen 

Benutzern verbindlich. Mit dem Betreten des SPA-Bereiches werden diese – wie alle 

sonstigen – zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Anforderungen 

anerkannt.  

 
2. Sämtliche Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Bei missbräuchlicher Benutzung, 

schuldhafter Verunreinigung oder allgemeinen Beschädigungen jeglicher Art haftet der 

Verursacher für den eingetretenen Schaden. 

 



 
 
 

3. Die Benutzer des SPA-Bereiches haben alles zu unterlassen, was dem Zweck der 

Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zuwiderläuft.  

 
4. Das Rauchen ist unzulässig. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht 

gestattet.  

 
5. Zerbrechliche Behältnisse, insbesondere Glas und Keramik, dürfen im SPA-Bereich 

nicht benutzt werden.  

 
6. Das Hotel als Betreiber des SPA-Bereiches übt allen Benutzern gegenüber das 

Hausrecht aus. Gäste, die gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen, können 

vorübergehend oder dauernd von der Nutzung des SPA-Bereiches ausgeschlossen werden.  

 
7. Liegengelassene Gegenstände sind bei den Mitarbeitern des SPA-Bereiches abzugeben. 

Geringwertige liegengelassene Sachen werden nach einem Jahr verwertet, vorausgesetzt der 

Gast hat sich nicht gemeldet.  

 

8. Den Gästen ist es nicht gestattet, Musikinstrumente, Tonwiedergabegeräte oder andere 

technische Geräte mitzubringen und diese zu benutzen. Ebenso ist es nicht gestattet, 

Bildaufzeichnungen zu machen, insbesondere zu filmen und zu fotografieren.  

 
 

 
II. Öffnungszeiten und Zutritt 
1. Die Öffnungs- und Benutzungszeiten des SPA-Bereiches werden durch Aushang 

bekanntgegeben.  

 
2. Das Hotel kann die Benutzung des SPA-Bereiches oder Teilen davon aus betrieblichen 

Gründen jederzeit einschränken. Dies gilt auch bei technisch bedingten Ausfall einzelner 

Einrichtungen oder Anlagen.  

 
3. Von der Benutzung des SPA-Bereiches sind ausgeschlossen: 

 
a) Personen, die unter Einfluss berauschender Mittel stehen 

b) Personen, die Tiere mit sich führen 

c) Personen, die unter ansteckenden Krankheiten leiden 

d) Personen mit Neigungen zu Krampf- oder Ohnmachtsanfällen sowie geistig 

Behinderte ist die Benutzung des SPA-Bereiches nur in Begleitung einer 

verantwortlichen Person gestattet 



 
 
 

 
 
III. Haftung 
1. Die Benutzung des SPA-Bereiches erfolgt auf eigene Gefahr, unbeschadet der 

Verpflichtung des Hotels, diese Einrichtung in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. 

Für höhere Gewalt, Zufall und von den Gästen selbst verschuldete Unfälle haften weder das 

Hotel, noch die von ihm mit der Aufsicht beauftragten Personen. Dies gilt auch für sonstige 

Mängel, die trotz Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden können.  

 
2. Für Wertsachen, Bargeld und Vermögensschäden erfolgt die Haftung nach den 

gesetzlichen Vorschriften.  

 
 

IV. Besondere Bestimmungen 
1. Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 12 Jahren ist die Benutzung des SPA-

Bereiches nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Für den Aufenthalt in der Sauna gilt diese 

Regelung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.  

 
2. Die Einrichtungen des SPA-Bereiches dürfen nur nach gründlicher Körperreinigung 

genutzt werden. Die Verwendung von Seife und anderen Körperreinigungsmitteln außerhalb 

der Duschräume ist nicht erlaubt.  

 
3. Nach der Verwendung von Salz- oder Honigpeelings ist eine gründliche 

Körperreinigung erforderlich.  

 
4. Barfußgänge, Duschräume, der Hamam, Schwimm- und Saunabereich dürfen nicht mit 

Straßenschuhen betreten werden.  

 
5. Das Betreten des SPA-Bereiches ist nur in Badeschuhen gestattet. 

 
6. Die Benutzung des Schwimmbades ist nur mit der dafür geeigneten Badekleidung 

gestattet. Das Dampfbad ist textilfrei zu nutzen.  

 
7. Kampfspiele, Ballspiele und das Werfen von Gegenständen sind nicht zulässig.  

 
8. Das Waschen von Wäsche- oder Bekleidungsstücken, das Tönen und Färben von 

Haaren, das Maniküren und Pediküren ist, auch im Dusch- und Umkleidebereich, nicht 

gestattet.  

 
 
 



 
 
 

V. Schwimmbad, Dampfbad und Sauna 
Liege- und Sitzgelegenheiten dürfen nur mit einer geeigneten Unterlage benutzt werden. Im 

Saunabereich dürfen keine eigenen Badeessenzen verwendet werden. In den besonders 

(gekennzeichneten) Ruhezonen dürfen Anwesende nicht belästigt oder gestört werden. In der 

Sauna ist Ruhe zu bewahren.  

 

 
VI. Fitnessbereich 
1. Das Training im Fitnessbereich ist nur in sauberer Sportkleidung mit hallentauglichen 

Sportschuhen zulässig.  

 
2. Das Training mit Gewichten erfolgt nur innerhalb des Freihantelbereichs.  

 
3. Der Fitnessbereich darf nicht mit rollenden Fortbewegungsmitteln betreten werden, es 

sei denn, sie dienen zum Ausgleich eines körperlichen Handicaps.  

 
4. Die Nutzer sind einander zu gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet. Die 

Aufsichtsperson kann die Nutzungsdauer einzelner Sportgeräte z. B. bei Stoßzeiten im 

Interesse der fairen Teilhabe zeitlich begrenzen.  

 
5. Festgestellte gesundheitliche Einschränkungen, die gesundheitliche Risiken bei der 

Nutzung der Sportgeräte begründen können, sind der Ausfallperson vor Aufnahme der 

Nutzung bekannt zu geben. Wenn Zweifel bestehen, dass mit der Nutzung gesundheitliche 

Risiken verbunden sind, ist die Aufsichtsperson berechtigt, die Nutzung einzuschränken oder 

ganz zu untersagen, solange kein sportliches Unbedenklichkeitsattest vorgelegt wird.  

 
6. Für die Nutzung des Spa-Bereichs wird eine Gebühr in Höhe von 12,00 € erhoben, 

wenn die Nutzung des Spa-Bereichs nicht im Zimmerpreis enthalten ist. Der Hotelgast ist 

auch berechtigt, an Kursen des Fitnessbereichs teilzunehmen. In Ergänzung zu I. 6. tragen die 

Aufsichtspersonen Sorge für die Einhaltung der Bestimmung dieser Ordnung. Infolge dessen 

ist dieser Anordnung Folge zu leisten.  

 
 
VII. Gerichtsstand 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 
 
 
 



 
 
 

VIII. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im 

Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.  

 
 
 
 
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 
BEHERBERGUNGEN 

 

I. Geltungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise 

Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung, sowie alle für den Kunden erbrachten 

weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels (Hotelaufnahmevertrag). Der Begriff 

Hotelaufnahmevertrag umfasst und ersetzt folgende Begriffe: Beherbergungs-, 

Gastaufnahme-, Hotel- und Hotelzimmervertrag. 

 

2. Es gelten ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Kunden 

erkennt das Hotel nicht an, es sei denn das Hotel hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 

zugestimmt. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, 

wenn das Hotel in Kenntnis der Geschäftsbedingungen des Kunden die Leistungen an ihn 

vorbehaltlos ausführt. 

 

 

II. Vertragsabschluss 

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das Hotel 

zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung schriftlich zu bestätigen. 

 

2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung 

zu anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung 

des Hotels.  

 

3. Nimmt ein Dritter die Buchung für den Kunden vor, haftet er dem Hotel gegenüber 

als Besteller zusammen mit dem Kunden als Gesamtschuldner. 



 
 
 

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die 

vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch 

genommenen weiteren Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise des Hotels zu zahlen. 

Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte. 

 

3. Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünschten nachträglichen 

Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der 

Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, dass sich der Preis für das/die 

Zimmer und/oder für die sonstigen Leistungen des Hotels erhöht. Eine 

Änderungsvereinbarung bedarf der Schriftform.  

 

4. Die vereinbarten Preise gelten einschließlich der jeweiligen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer.. Sollte sich der auf die vertraglichen Leistungen jeweils anzuwendende 

Umsatzsteuersatz nach Vertragsschluss erhöhen oder reduzieren, so werden die Preise 

entsprechend angepasst. Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und 

Vertragserfüllung nach den vertraglichen Vereinbarungen vier Monate und erhöht sich der 

vom Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann dieses den 

vertraglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens jedoch um 5 % anheben.  

 

Bei der Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den 

Leistungsgegenstand werden die Preise entsprechend angepasst.  

 

5. Die Rechnungen des Hotels sind - soweit nicht ausdrücklich andere 

Zahlungsbedingungen vereinbart sind - mit dem Zugang der Rechnung sofort, ohne jeden 

Abzug zur Zahlung fällig. Das Hotel ist berechtigt, aufgelaufene Forderungen jederzeit fällig 

zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel 

berechtigt, Verzugszinsen bei Unternehmen in Höhe von 9% und bei Verbraucher in Höhe 

von 5% über dem Basiszinssatz zu verlangen. Dem Hotel bleibt der Nachweis eines 

höheren Schadens vorbehalten.  

 

6. In begründeten Fällen (z. B. Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweiterung des 

Vertragsumfanges) ist das Hotel berechtigt, eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten 

Vorauszahlung oder eine erhöhte Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden 



 
 
 

Beherbergungskosten zu verlangen.  

 

7. Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Aufenthaltes vom Kunden 

eine angemessene Vorauszahlung oder eine Sicherheitsleistung zu verlangen, soweit eine 

solche nicht bereits gemäß den vorstehenden Regelungen geleistet wurde.  

 

8. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer 

Forderung des Hotels aufrechnen oder mindern. 

 

 

IV. Zimmerbereitstellung, Zimmerübergabe und Zimmerrückgabe 

1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, 

soweit dieses nicht ausdrücklich in Textform vereinbart wurde.  

 

2. Für die Bereitstellung von Extra-Betten/Zusatz-Betten erhöht sich der Zimmerpreis 

um … €.  

 

3. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr am Anreisetag zur Verfügung. 

Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine frühere Bereitstellung. Gäste, die vor 15:00 Uhr 

anreisen, können je nach Verfügbarkeit ihre Zimmer so früh wie möglich beziehen.  

 

4. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 12:00 Uhr 

geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel für die zusätzliche Nutzung 

des Zimmers bis 18:00 Uhr 50 % des vereinbarten Zimmerpreises in Rechnung stellen, ab 

18:00 Uhr 90 %. Etwaige weitere Schadensersatzansprüche des Hotels bleiben 

vorbehalten. Der Kunde kann sein Gepäck bis zur Abreise im Gepäckraum deponieren.  

 

 

V. Nichtinanspruchnahme der Leistunen des Hotels, Rücktritt des Kunden 

(Abbestellung, Stornierung) 

1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag ist nur 

möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, ein 

sonstiges gesetzliches Rücktrittsrecht besteht oder wenn das Hotel der Vertragsaufhebung 

schriftlich zustimmt. Ohne eine Zustimmung des Hotels ist der Kunde bei nicht in 

Anspruch genommenen Zimmern verpflichtet, 90 % des vertraglich vereinbarten Preises 

für Übernachtung mit oder ohne Frühstück zu bezahlen. Dem Kunden steht der Nachweis 



 
 
 

frei, dass der oben angegebene Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe 

entstanden ist.  

 

2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien 

Rücktritt vom Vertrag vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag 

zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das 

Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein 

Recht zum Rücktritt gegenüber dem Hotel ausübt. 

 

3.  Bei Gruppen-Arrangements ab 9 Personen ist eine Stornierung kostenlos, wenn sie bis 

zum 56. Tag vor der Anreise erfolgt. Erfolgt die Stornierung bis zum 42. Tag vor der Anreise, 

werden 50 % des Logis- bzw. Arrangementspreises bei einer Stornierung bis zum 28. Tag 70 

% desselben fällig.  

 

Umfasst die Reservierung mehr als 200 Übernachtungen, so verlängern sich die vorstehenden 

Fristen um jeweils 5 Tage.  

 

4.  Leistungen durch Dritte oder Sonderleistungen (z. B. Arrangements, Tickets, Torten, 

Blumen, etc.), die infolge der Stornierung nutzlos werden, sind vom Kunden vollständig zu 

bezahlen.  

 

 

VI. Rücktritt des Hotels 

1. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer bestimmten Frist 

vereinbart wurde, ist das Hotel in diesem Zeitraum ebenfalls berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten Zimmern 

vorliegen. 

 

2. Wird eine vereinbarte oder auf der Basis dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

verlangte Vorauszahlung nicht fristgemäß geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt. Darüber hinaus kann das Hotel Schadensersatzansprüche gegenüber 

dem Kunden geltend machen.  

 

 

 

 



 
 
 

3. Das Hotel ist berechtigt, vom Vertrag mit sofortiger Wirkung zurückzutreten, wenn 

beispielsweise  

 

-  höhere Gewalt und andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die 

Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 

-  Zimmer und Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe 

vertragswesentlicher Tatsachen, z. B. der Person des Kunden oder des 

Zwecks seines Aufenthaltes, gebucht werden; 

-  das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die 

Inanspruchnahme der Hotelleistung gegen reibungslosen Geschäftsbetrieb, 

die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden 

kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels 

zuzurechnen ist;  

- der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist;  

-  ein Verstoß gegen II. 2. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorliegt;  

-  das Hotel geschlossen wird;  

-  der Kunde die Vermögensauskunft abgegeben hat;  

-  ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Kunden 

eröffnet wird.  

 

Der berechtigte Rücktritt des Hotels begründet keinen Anspruch des Kunden auf 

Schadenersatz. 

 

VII. Haftung des Hotels  

1. Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Kunden auf 

Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu vertreten 

hat, sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Hotels beruhen und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von 

vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtverletzung des Hotels steht die eines 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Sollten Störungen oder Mängel an den 

Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel ab Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des 

Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare 

beizutragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden so gering wie möglich zu 

halten.   

 



 
 
 

2. Das Hotel haftet für eingebrachte Sachen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Geld, 

Wertpapiere und Kostbarkeiten können im Hotel – oder Zimmersafe aufbewahrt werden. Das 

Hotel empfiehlt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Sofern der Kunde Geld, 

Wertpapiere und Kostbarkeiten von mehr als 800,00 Euro oder sonstige Sachen mit einem 

Wert von mehr als 3.500,00 Euro einzubringen wünscht, bedarf dies einer besonderen 

Aufbewahrungsvereinbarung mit dem Hotel.  

 

3. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf einem Hotelparkplatz, 

auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag 

zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter 

oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel nicht, außer bei Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit. Für den Ausschluss der Schadensersatzansprüche des Kunden gelten 

die Bestimmungen gem. VII 1. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend.  

 

4. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. Für den Ausschluss 

der Schadensersatzansprüche des Kunden gilt VII 1. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

entsprechend. Nachrichten, Post und Warensendungen für die Gäste werden mit Sorgfalt 

behandelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung, Aufbewahrung und - auf Wunsch - gegen 

Entgelt die Nachsendung derselben.  

 

5. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem 

Beginn der kenntnisabhängigen regelmäßigen Verjährungsfrist des § 199 Abs. 1 BGB. 

Schadensersatzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in fünf Jahren vom Zeitpunkt des 

schädigenden Ereignisses an. Die Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, die 

auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels oder seiner 

Erfüllungsgehilfen oder einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen. 

 

 

VIII. Haftung des Kunden 

Raucht der Kunde im Hotel, so verpflichtet sich der Kunde an das Hotel eine Vertragsstrafe in 

Höhe von 100,00 € zu bezahlen.  

 

 

IX. Nutzung sonstiger Einrichtungen des Hotels 

1. Soweit der Hotelgast einen Stellplatz in der Hotelgarage oder auf dem Hotelparkplatz, 

auch gegen Entgelt, in Anspruch nimmt, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. 



 
 
 

Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder 

rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel nicht, außer bei Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit. Für den Ausschluss der Schadensersatzansprüche gilt VII Nr. 1 Sätze 4 

bis 6 entsprechend. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 

Hotelparkgarage.  

 

2. Dem Hotelgast steht der SPA- und Fitnessbereich zur Nutzung zur Verfügung. Die 

Nutzung erfolgt zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des SPA- und Fitnessbereichs.  

 

3. Dem Hotelgast steht der Kofferservice zur Verfügung. Pro Person und … Gepäckstück 

entsteht eine Gebühr in Höhe von … €.  

 

 

X. Schlussbestimmungen 

1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

Beherbergungen im TITANIC Chaussee Berlin bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 

die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen 

durch den Kunden sind unwirksam.  

 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist Berlin. 

 
 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten - ist im 

kaufmännischen Verkehr Berlin. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 

Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als 

Gerichtsstand Berlin.  

 

4. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des 

Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.  

 

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 

Hotelaufnahme unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 

Vorschriften. 

 
 
 


